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AVG §63 Abs4;
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Rechtssatz

Einer Belehrung im Sinne des § 13a AVG vor Erklärung des Rechtsmittelverzichtes bedurfte die Partei schon deshalb

nicht, weil nicht zweifelhaft ist, dass die Rechtsfolgen dieses Verzichts für die Partei bereits unmittelbar aus dem Inhalt

der von ihr abgegebenen Erklärung zu ersehen waren.
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